
 

 
 
Anspruch auf Bildung 
Bildungsfreistellung der Betriebsräte und Jugendvertrauensräte nach dem 
Arbeitsverfassungsgesetz 
 
§ 118 (1) Jedes Mitglied des Betriebsrates hat Anspruch auf Freistellung von der 
Arbeitsleistung zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen bis zum 
Höchstmaß von drei Wochen innerhalb einer Funktionsperiode unter Fortzahlung des 
Entgeltes; in Betrieben, in denen dauernd weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, 
hat jedes Mitglied des Betriebsrats Anspruch auf eine solche Freistellung gegen Entfall 
des Entgeltes. 
 
(2) Die Dauer der Freistellung kann in Ausnahmefällen bei Vorliegen eines Interesses an 
einer besonderen Ausbildung bis zu fünf Wochen ausgedehnt werden. 
 
(3) Die Schulungs- und Bildungsveranstaltungen müssen von kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber veranstaltet sein oder von diesen 
übereinstimmend als geeignet anerkannt werden und vornehmlich die Vermittlung von 
Kenntnissen zum Gegenstand haben, die der Ausübung der Funktion als Mitglied des 
Betriebsrates dienen. 
 
(4) Der Betriebsrat hat den Betriebsinhaber mindestens vier Wochen vor Beginn des 
Zeitraumes, für den die Freistellung beabsichtigt ist, in Kenntnis zu setzen. Der Zeitpunkt 
der Freistellung ist im Einvernehmen zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat 
festzusetzen, wobei die Erfordernisse des Betriebes einerseits und die Interessen des 
Betriebsrates und des Betriebsratsmitglieds andererseits zu berücksichtigen sind. Im 
Streitfall entscheidet das Gericht. (Das Mitglied des Betriebsrates, das eine 
Bildungsfreistellung in Anspruch nimmt, hat an den Betriebsrat einen schriftlichen Antrag 
zu stellen, aus dem Art, Gegenstand, Beginn und Dauer der Schulungs- und 
Bildungsveranstaltung sowie die in Aussicht gestellte Möglichkeit der Teilnahme 
hervorgehen. Der Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, dass die Einhaltung der Fristen 
gewährleistet ist.) 
 
(5) Betriebsratsmitglieder, die in der laufenden Funktionsperiode bereits nach § 119 
freigestellt worden sind, haben während dieser Funktionsperiode keinen Anspruch auf 
Freistellung gemäß Abs. 1 und 2. 
 
(6) Rückt ein Ersatzmitglied des Betriebsrates in das Mandat eines Mitgliedes des 
Betriebsrates dauernd nach, so hat es nur insoweit einen Anspruch gemäß Abs. 1 und 2, 
als das ausgeschiedene Mitglied noch keine Bildungsfreistellung in Anspruch genommen 
hat. 
 
Rechtsstellung der Mitglieder des Jugendvertrauensrates: 
§ 130 (3) Für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen im Sinne des 
§ 118 Abs. 3 hat jedes Mitglied des Jugendvertrauensrates Anspruch auf Freistellung von 
der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgeltes bis zur Dauer von zwei Wochen 
innerhalb einer Funktionsperiode. 


